
..!)K3 
- Oeuucher Handballbund 

Willi-Daum0„Hm1s 
Stmbelail,fü 56 
D-44139 Dortmund
Telefon t49 ,13191 Hl1 ·G
Telefax „49 ;131 1�!4061
l.lSUdNr. DEl:149111�17

Cornm0r:r.t,ank DortrnuncJ 
:3LZ ,t,ll' �00 50 
Konlo-Nr. 0117000400 
IBAN: 
DE 39 4408 0050 0117 000<! 00 
SWIFT/BIC: COBA DE Fi-' XXX 

Sladt$parnass,i Dortmund 
BLZ ,140 501 99 
Kt,nlo• t�r. :101 013 92;! 
iBAN: 
DE 70 4405 0199 0301 0139 22 
.SWIFT,'BIC: oorff DE ::1:J XXX 

D•�lllsche Krr.,r.Jitbank AG 
BLZ 120 ::100 00 
KcJnlo• NJ'. 1006 114 5;1? 
!BAN:
DE :w 120:?i 0000 1006 1145 2;:
SWIFTiBIC: BYLADEM iOOI

Bundesgericht 

BG 4/ 2013 

Urteil 

Auf die Revision des 1. VfL Potsdam 1990 e.V. gegen das Urteil des Bundessportgerichts des 
Deutschen Handballbundes vom 21.09.2013 ( BSpG 1 K 02/2013) hat das Bundesgericht des 
Deutschen Handballbundes ohne mündliche Verhandlung am 11. Dezember 2013 im 
schriftlichen Verfahren durch 

als Vorsitzenden, 

als Beisitzer 

für Recht erkannt: 

1.) Die Revision wird zurückgewiesen. 

2.) Die Revisionsgebühr verfällt zu Gunsten des Deutschen Handballbundes. 

3.) Die Auslagen des Verfahrens trägt der 1. VfL Potsdam 1990 e.V. 
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die Revision zurückzuweisen. 

Der DHB beantragt ebenfalls, 

die Revision zurückzuweisen. 

Er hat sich durch seine Vizepräsidentin Recht geäußert. Die Entscheidung dem TSV GWD 
Minden II eine 3. Auszeit zu gewähren sei ein klarer Regelverstoß. Dieser sei jedoch nicht 
spielentscheidend gewesen. Es komme allein auf die Frage an, ob ein anderer als der 
tatsächliche Spielverlauf bei regelkonformer Entscheidung in hohem Grade wahrscheinlich 
sei. Diese Bewertung müsse unter Berücksichtigung des Spielverlaufs und des 
Spielergebnisses erfolgen, wobei der hypothetische Verlauf ohne den maßgeblichen Fehler zu 
unterstellen sei. Die Unterstellung eine Bestrafung des Potsdamer Trainers sei ohne den 
Regelverstoß nicht erfolgt und Potsdam hätte nicht in doppelter Unterzahl spielen müssen, 
könne von der Revisionsklägerin nicht mit Erfolg ins Feld geführt werden. Die 
Unsportlichkeit des Potsdamer Trainers liege allein in seinem Verantwortungsbereich. Er hätte 
sich auch angesichts des Regelverstoßes so verhalten können und müssen, dass eine Zeitstrafe 
unterbliebe. 

Auch der Vortrag der Revisionsklägerin, dass Minden sich durch das TTO die Möglichkeit 
verschaffen habe sich gezielt auf die letzte Angriffsaktion vorzubereiten sei von der 
Vorinstanz nicht rechtsfehlerhaft geprüft worden. Wird ein Regelverstoß als spielentscheidend 
angesehen, müsse ein anderer als der tatsächliche Spielverlauf in hohem Grade 
wahrscheinlich sein. Dies sei zwar bei dem in doppelter Unterzahl spielenden VfL Potsdam 
durchaus denkbar, in keinem Fall aber in hohem Grade wahrscheinlich. Somit könne der 
Regelverstoß auch nicht als spielentscheidend angesehen werden. 

Im Übrigen wird Bezug genommen auf die Schriftsätze der Revisionsklägerin vom 22.10. und 
03.12.2013, die Erwiderung des TSV GWD Minden II vom ( ohne Datum) und die 
Stellungnahme des DHB vom ( ohne Datum). 

Begründung: 

Die Revision ist zulässig; sie ist jedoch nicht begründet. 

Die Ausführung des Bundessportgerichts zu der Frage, ob der begangene Regelverstoß 
spielentscheidend war sind rechtsfehlerfrei. Zu Recht hat die Vorinstanz die Gewährung eines 
2. TTO-für Minden in den letzten 5 Spielminuten als nicht hinnehmbaren Regelverstoß der
!HF-Regel 2: 10 bewertet. Das Gericht hatte zu prüfen, ob dieser Regelverstoß gern.§ 55 
Abs. 2 RO/DHB spielentscheidend gewesen ist. Das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn 
das Gericht zu der Überzeugung gelangt wäre, dass das Spiel bei regelkonformer 
Durchführung mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit anders, nämlich mindestens mit einem 
Teilerfolg von Potsdam oder gar gänzlich zu Gunsten von Potsdam, ausgegangen wäre. Bei 
der Überprüfung des angenommenen Spielverlaufes muss nach der Überzeugung des 
erkennenden Gerichtes auch Berücksichtigung finden, dass der hypothetische Verlauf eine 
Spielfortsetzung in mindestens einfacher Unterzahl von Potsdam wegen der 2-Minutenstrafe 
für den Spieler X. genommen hätte. Der Spieler X. hat seine 2 - Minutenstrafe
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Der Revisionsführer kann sich auch nicht darauf berufen, das Minden durch das unzulässige 
3. TTO die Möglichkeit gehabt habe sich gezielt auf die letzte Angriffsaktion vorzubereiten. 
Der Revisionsführer verkennt nämlich, dass Minden die grüne Karte zur Gewährung des 3. 
TTO zu einem Zeitpunkt zog, als beide Mannschaften noch personell vollständig auf dem 
Spielfeld waren. Wäre also das von Minden genommene TTO regelkonform gewesen hätten 
beide Mannschaften in gleicher Weise die Möglichkeit gehabt - bei personeller Gleichzahl - 
sich auf die letzte Angriffs- bzw. Abwehraktion einzustellen. Das sich die Vorbereitung auf die 
letzte Angriffsaktion dann als Vorbereitung einer 6:4 Überzahl Aktion zu Gunsten Mindens 
darstellte ist nicht dem Regelverstoß durch das gewährte 3. TTO geschuldet, sondern liegt - 
wie bereits ausgeführt - allein im Verantwortungsbereich des bestraften Spielers und des 
bestraften Trainers. Dass sich dann das regelwidrig gewährte TTO als Möglichkeit ergab sich 
auf eine 6:4 Überzahlsituation vorzubereiten ist einzig die Folge der begangenen 
Unsportlichkeiten der Potsdamer Mannschaftsbeteiligten. Die Wahrscheinlichkeit zu einem 
Torerfolg zu kommen ist bei einer 6:4 Überzahl größer als bei personeller Gleichzahl. Es gilt 
auch für das Ausspielen einer 6:4 Überzahlsituation ohne vorangegangenes TTO. Das TTO - 
regelwidrig gewährt - erhöhte somit nicht die Wahrscheinlichkeit eines Gegentreffers, 
sondern allein die im Verantwortungsbereich von Potsdam liegenden vorangegangenen 2- 
Minutenstrafen. Dabei sei auch bei der hier vorliegenden 6:4 Überzahlsituation der Hinweis 
erlaubt, das auch Potsdam durch das regelwidrig gewährte TTO die Möglichkeit hatte sich 
gezielt auf diese personelle Unterzahlsituation vorzubereiten und einzustellen.

Das Bundessportgericht hat nach allem zu Recht dem regelwidrig gewährten TTO 
spielentscheidende Bedeutung versagt. Zutreffend hat es angenommen, dass Minden bei einer 
6:4 Überzahlsituation auch ohne vorangegangenes TTO mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit 
zum Torerfolg gekommen wäre. Der Tatsache, dass das Spiel regelwidrig am Anwurfpunkt 
und nicht am Torkreis von Minden nach dem TTO fortgesetzt wurde misst das Gericht nur 
marginale Bedeutung zu. Dieser Regelverstoß berührt im konkreten Fall nicht die Frage, ob 
das regelwidrig gewährte TTO spielentscheidende Wirkung hatte. Nach Auffassung des 
Gerichtes spielt es keine Rolle, ob das Spiel nach dem TTO am Anwurfpunkt oder am 
gegnerischen Wurfkreis fortgesetzt wurde. 

1.) Das Urteil ist sportgerichtlich unanfechtbar. 

2.) Gegen die Höhe der Auslagen ist gern. § 35 RO/DHB i.V.m. §§ 56, Abs.4, 59, Abs.4, 
Abs.5 RO/DHB die Gebührenfreie Beschwerde zulässig. Sie ist binnen 2 Wochen nach 
Eingang der Ausfertigung des Urteils an den Vorsitzenden des Bundesgerichtes durch 
Einschreiben zu senden. 

-Vorsitzender- -Beisitzer-
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